
Abschrift 
2 c 26/42" 

StS 40/42) (2 

Im Name n des Deutschen Volkes 

s 

In der StrafSache gegen den landwir tschaftlichen Arbeiter 
O L geboren am in Hindenburg, 
zur zei: in Haft, 
wegen Verbrechens gegen die Gewoltverbrecheruerordnung u.a. 

hat das Reichsgericht, 2.Strafsenat, in der Sitzung 
vom 8.0ktober 1942, an der teilgenommen haben 

als Richter: 
der Senatsprdstdent Vogt 
und die Reichsgeríchteräte Dr.BOf7mann, Stumpf, 
Dr.Rittweger, Dr.lernecke, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Oberstaatsanwalt Edel ı 

auf die Ntchttgkeitsbeschwerde des Oberretchsanwalts nach 
mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 

Das Urteil des Sondergerichte B e r 1 í n vom 4.Auguet 1942 wird, 
soweit der Angeklagte Heinelt wegen Verbrechens nach § l Abs.2 der 
Verordnung gegen Oewaltverbrecher verurteilt ist, in vollem Umfang, 
im übrigen htnsichtl ich der Strafzumeseung nebst den iNm insoweit 
zugrunde l legenden Feststellungen aufgehoben. 

In diesem Umfang wird die Sache zu neuer Verhandlung und Eng: 
Scheidung an das Sondergericht Berlin eμrückuerwiesen. 

* Von Rechts wegen 

. 
Gründe 

IJ) Ihr Angeklagte hat im Februar 1942 in einem Alter von ze 
Jahren und zwei Honaten einen einfachen Diebstahl und durch 14 Ein: 
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brüche in Iochenendlauben unter Ausnutzung der Verdunkelung einen 
„for t gesetzten schweren .Diebstahl begangen. Bei dem letzten .Einbruch 
entwendete er u.a.eínen Browning, der, wie er feststellte, ohne 
Magazin und ungeladen war. Beim Verlassen des Hauses wurde er von 
einem Hausbewohner bemerkt und verfolgt. Der Angeklagte hielt ihm 
den Browning vor mit dem Ruf: ,Hände hoch'! und entkam 

Das Sondergertcht hat ihn wegen Verbrechens nach § 1 Abs›2 
der Gewal tverbrecherVO, wegen Verbrechens nach § 2 der Volksschäd= 
ltngsvo in Verbindung mit fortgesetztem schweren Diebstahl smvíe 
wegen eines weiteren Diebstahls zum Tode und zum Verlust der bür= 
gerlíchen Ehrenrechte verurteilt. 

Die Ntchtígkeítsbeechwerde begehrt die Aufhebung des Ur teils 
und die Zurück verweisung der Sache an die Vorinstanz, und zwar, So= 
wett der Angeklagte wegen Verbrechens gegen § 1 Abs.2 der Gewalt: 
verbrechervO verurteilt ist, in vollem Umfang, im übrigen hinstcht= 
1 ich der strafzumessung. Sie weist auf Res: Bd.75 8.245 hin und 
jährt dazu"aus, daß es sich im vorliegenden Falle allerdings nicht, 
wie in jener Entscheidung, um eine Schreckechußpistole, sondern um 
etnen.Browníng handele. Dieser Set aber ungeladen gewesen und habe 
kein MagaZin enthalten. .Er Set deshalb ebensowenig „gefährlich" ge= 
Wesen wie eine Schreckschußpístole, er Set zur Herbeiführung einer 
Verletzung an Leib oder Leben nicht geeignet gewesen und habe vom 
Angeklagten auch nicht dazu für geeignet gehalten werden können. 
Daher Webs der Wille des Angeklagten auch nicht auf' die Herbe[fUh= 
rung einer Verletzung des Verfolgers gerichtet eetn können. Damit 
entfalte der Tatbestand des § 1 Abs.2 GewVVO ebenso wie in dem 
i n  Ras: Bd.75 $.243 entschiedenen iuıze. Die irrige Annahme des 
Bedrohten, das ihm entgegengehaltene Herkeeug Set ebenso gefährlich 
wie eine gebrauchsfer tage 'geladene Schaßwofje„ reiche zur .ßrfüllunü 
des Tatbestandes nicht aus. Die Verurteilung aus § 1 Absah OewVVO 
leide hiernach an einem Rechtsjehler und sei deshalb ungerecht. 

Diesen. Ausführungen kann der Senat nicht zustimmen» Nach' § 1 
Abs.2 GewVVO' wird der Verbrecher m*t dem Tode bestraft, der einen 
Verfolger mit Waffengewalt angreift oder ab~ ~ehrt. In der Rechtspre= 
Chung ist anerkannt, daß die Tat, wegen derer der Täter verfolgt 
wird,„ kein Verbrechen im Sinne des § l StGB zu sein braucht . Son: 
denn daß eine erhebliche Straftat, -wie hier ein .Etnbruchsdíebstahl. 
genügt (Ras: de. 75 s 110). Unter dem Beer tja mit Fajjengewalt on: 
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greift oder abwehrt' i s t  dasselbe .zu verstehen w i e  unter den in  
Abs.1 aufgestellten Erfordernissen' e ine  Schuß=, Hieb-== oder stoß« 
Waffe oder e i n  anderes gl etchgefährl iches ııznıeı anwendet oder mi t  
einer solchen Vaffe e inen anderen an Leib oder Leben bedroht " .  

Hins i ch t l i ch  der Scnußwaffe hat nun a l le rd ings der } .Straff= 
Senat i n  der Entscheidung HGSt Bd.75 3.245 d i e  Ans icht  ver t re ten  
daß der § 1 der GewVVO -- abweichend vom lfaffengesetz vom 18. 'gare 
1958 - RGB1 I 3.265 - .nur solche Schußwaffen i m  Auge habe, d i e  de-= 
jähr l ich se ien .  Auch hat im Anschluß an d i e s e  Entscheidung der 
6.Strafsenat i n  6 c 76/42 vom lO.Ilärz 1942 angenommen, daß e i n  un: 
geladener Revolver ke ine  scnu,awo.r.re im Sinne der Gewal tverbreeher.= 
verordnung s e i ,  we i l  e r  i n  d iesem Zustande nicht zum Schießen vor= 
wendet werden könne und daher, sowei t  d iese  Anwendungsart i n  Be= 
t racht komme, n icht  gefährl ich se 1. D ie  be iden Senate haben aber 
auf Anfrage erklärt , daß s i e  daran nicht  festhalten. 

Bere i ts  i n  RG.S't Bd.74 S.28l, 282 i s t  ausgesprochen, daß als 
„Waffen" i m  Sinne des § 1 GewVVO'nur solche im Sinne der I7affenge= 
setze. also. nur Waffen im engeren technischen Sinn, anzusehen S i m .  
Es kommt also darauf an, . ob der i n  Frage stehende Gegenstand nach 
der Art se iner  Anfertigung oder noch der herrschenden Verkehrsaufi 
Fassung schon von vornherein seiner Natur nach - also nicht nur 
nach dem W i l l e n  des Täters i m  Einzelfall - dazu bestimmt und aeeífi-=' 
net i s t ,  beim Angriff oder der Verte id igung Verletzungen befzubrin-= 
gen (los: Bd.66 S.19l; Bd.68 S.}9). Für SchußWaffen kann nichts an: 
-deres gel ten. .Denn der Begriff: der Schußwaffe erfordert i n  erster 
L i n i e ,  worauf Hocke (Waffengesetz vom 18.llär: 1938 2..4uJ'l.3.59) :mit 
Recht h inwe is t ,  daß ee s ich  um e ine  „Hoffe" i m  technischen sinne 
handelt. Kann bei  e iner solchen Hoffe e i n  fester Körper durch Gas:- 
oder Luftdruck durch einen Lauf getr ieben werden, dann l i e g t  eine 
Schußwaffe im Sinne des 5 1 des laffengesetzes vor ,  d i e  ihrer na- 
t u r  noch dazu bestimmt i s t ,  durch einen Schuß Verletzungen beizu- 
bringen. Daß dieses merkmal -'abweichend vom 5 l a.a.O. - im § 2 
bei den !?web= oder Stoßzaaffen noch besonders hervorgehoben worden 
i s t  steht d iese r  Auffassung nicht  entgegen. 

Die  Verordnung gegen Gewaltverbrecher enthält htnsichtl i ch  des 
Begriffs der Schußwoffe gegenüber der: tfoffenoeeetz ke ine Ethisch ı¬à'n= 
Fung. S i e  geht davon au f ,  daß ,eine Schılavoffe bereite als solche . 
e in  gefdhrl (ches l l i t tel  t a t ,  und s i e  s t e l l t  d i e  Hoffe htnsichtl ich 
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der.Gefährlichkeít nicht den ,anderen Mitteln", sondern diese der 
Waffe al sich. 

Auch der nicht geladene Browning ist eine schusswaffe im Sinne 
des flaffengesetzes und der Verordnung gegen Oewaltverbrechar .Die 
Anwendung einer Schußwajye scheidet im voll legenden Falle aus, dann 
dazu wäre erforderlich gewesen, daß der Angeklagte den Browning als 
Schußıuaffe benutzt, aus ihm einen Schuß abgegeben, oder das wenigstens. 
versucht hätte. Der im Schrifttum vertretenen abweichenden Auflas= 
sung (DU' 1959 S.l8551 tritt der Senat nicht bei, weil eine nicht 
geladene Pistole, wenn dem Täter auch keine Munition nur Verfügung 
steht, eben nicht als Schußwafife, sondern höchstens als ,gleich 
gefährliches Kittel' 'im Sinne dee § l owwwo angewendet werden kann 
(RGUrt.uom 8.Ju1: 1941 - 6 c 148/41 - 6 sts 25/41 -J- 

. Der Angeklagte hat aber mit dem nicht geladenen Browning, er= 
neu Schuß~ ~ajfe, den Hausbewohner, der ihn beim Verlassen des Hauses 
bemerkt hatte und verfolgte, an Leib und Leben bedroht. Bei der Be: 
Drohung kommt es nicht darauf an, ob der Angeklagte in der Lage war, 
oder auch nur den Willen hatte, die~Schußwajje als solche zu benut= 
den, auf den Verfolger zu schießen, ob die Drohung also ernst ge: 
meint war. ES ist deshalb hier auch unerheblich, ob der Browning 
geladen oder ungeladen war. es genügt, daß der Angeklagte sich be: 
wußt war daß seine Drohung den Eindruck einer ernstlich gemeinten 
machen konnte, und daß er den Fallen hatte, in dem Verfolger Furcht 
Vor der Verwirklichung der Drohung hervorzurufen (ROurt.vom 4.Apr t1 
1941 4 c 13/41 - 4 sts 4/41 -; Ras: Bd.12 $.194, 198; se„32 $-102). 

Pählerhaft ist aber in dem Urteil des Sonderger tchts die Auf: 
Fassung, daß der Angeklagte schon durch den flafjengebrouch bei der 
Verfolgung zum Gewaltverbrecher geworden sei. EWr § 1 0ewVVO `ist 
dahin auszulegen, daß der Täter nicht schon wegen der Verwtrklt= 
Chung des Tatbestandes des Abs.2 GewVVO allein als Gewaltverbrecher 
ZU bestrafen ist, daß es vielmehr stets darauf ankommt, ob sich aus 
der Tat, insbesondere aus der Art und weise ihrer Ausführung und 
ihrer Folgen oder aus der Persönlichkeit des Täters ergibt, daß 
er ein ,Oewal tverbrecher' ist (Ras: Bd.75 $.292 295)- IM uorlie== 
genden Fall ergeben aber die Feststellungen des Sondergeríchts 
noch keinen Anhalt dafür, daß der Angeklagte ein Täter von der na= 
sensart eines Gewoltverbrechers ist. Er hat noch als JUgendlicher 
die Taten auszuführen beschlossen und sie kurz nach Vollendung des 
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l8.Lebensjahres ausgeführt. Aus diesem Grunde ist das Ur teil un: 
gerecht und muß insoweit aufgehoben. werden. 

ı 

2=›) In der neuen Verhandlung wird das Sondergericht zu prüfen 
haben, ob das Verhalten des Angeklagten den Tatbestand der §§ 240 
oder 241 StGB erfüllt, ferner, ob der Angeklagte als gefährl scher 
Gewohnheitsverbrecher nach § 20 a Abs.2 StGB anzusehen ist. Auch 
zu § 1 des Gesetzes zur ÄNderung des Re íchsstrofgesetebucnes vom 
4.September 1941 (RGBI I $.549) wird das Sondergericht Stellung 
nehmen haben. 

Das Sondergerícht hätte von seinem Standpunkt aus neben der 
Todesstrafe für die übrigen, in Tatmehrheit begangenen und nicht 
mit der Todesstrafe bedrohten Verstöße, .Eineelstrafen einsetzen 
müssen, die .allerdings nur in den Urteils gründen auseusprecnen ge= 
Wesen wären. Auf Grund der neuen Verhandlung werden für sämtl Ichs 
Taten Einsatzstrafen auszuwerfen und eine Gesamtstrafe zu bilden 
sein. 
ge:.:7ogt Hoffmann Stumpf 

Rtttweger 

.i 

We rne ck e 


